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Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich zu Hygienevorschriften im Hinblick auf 

soziale Kontakte angesichts der Corona-Pandemie und zum Schutz der Bevölkerung 
vor der Verbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) auf dem Gebiet des Landkreises 

Aurich 

Der Landkreis Aurich erlässt gemäß § 28 Abs. 15. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG1) in Ver-

bindung mit § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Ge-

sundheitsdienst (NGöDG2) und § 1 Abs. 1 Niedersächsisches Verwaltungsverfahrensge-

setz (NVwVfG3) sowie § 355. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG4) in Ergänzung zur 

Niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Aus-

breitung des Corona-Viruss  folgende Allgemeinverfügung: 

1. Die Betreiberinnen und Betreiber von Verkaufsstellen, Geschäften sowie Dienst-

leistungseinrichtungen im Sinne des § 3 Nr. 7 der Niedersächsischen Verordnung 

über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Vi-

rus haben Folgendes sicherzustellen: 

Es müssen ausreichende Möglichkeiten der Händehygiene (Toilettenräume 

mit Handwaschbecken, Flüssigseife und Einmalhandtücher sowie soweit 
möglich Desinfektionsmittel) vorgehalten werden. Weiterhin sind Personen 

in den o.g. Verkaufsstellen, Geschäften sowie Dienstleistungseinrichtungen 

aktiv über allgemeine Maßnahmen des Infektionsschutzes wie Händehygi-

ene, Abstand halten und Husten- und Schnupfenhygiene zu informieren. 

• Es ist darauf hinzuwirken, dass Zahlvorgänge kontaktlos per App oder per 

Kartenzahlung erfolgen. Es besteht eine erhöhte Desinfektionspflicht im Be-

reich des permanenten Kundenverkehrs (Laufkundschaft) für alle Griffe von 
Warentrennern, Einkaufswagen, Touchscreens von Waagen und anderen 

Geräten, Kundentoiletten, Türklinken und Handläufen. Diese sind mindes-

tens alle zwei Stunden zu reinigen und zu desinfizieren. Das Desinfektions-

mittel muss „bedingt viruzid", „viruzid" oder „vi-

 

ruzid+" wirksam sein. 

• Dm Warteschlagen zu vermeiden, sollen so viele 

Kassen, Schalter, Servicestationen und ähnliche 

Einrichtungen wie möglich geöffnet werden. 
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• Wo es möglich ist, ist das Aufstellen von Handdesinfektionsspendern an den 

Ein- und Ausgängen der o.g. Verkaufsstellen, Geschäfte sowie Dienstleis-

tungseinrichtungen sicherzustellen. 

• Im Lebensmitteleinzelhandel dürfen nur Kunden die Verkaufsfläche betre-

ten, die einen Einkaufswagen, Einkaufskorb oder ein ähnliches Behältnis be-

nutzen. 

2. Diese Allgemeinverfügung gilt ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung bis ein-

schließlich zum 30. Juni 2020. Eine Verlängerung ist möglich. 

3. Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung sind gemäß § 28 Abs. 3 in Verbin-

dung mit § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. Rechtsmittel gegen diese Allgemein-

verfügung haben keine aufschiebende Wirkung. 

4. Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit nach § 73 Abs. la Nr. 6 IfSG 

dar. 

5. Die Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich zu Hygienevorschriften im Hin-

blick auf soziale Kontakte zum Schutz der Bevölkerung vor Neuinfektionen mit 

dem Coronavirus auf dem Gebiet des Landkreis Aurich vom 06.05.2020 wird 

hiermit aufgehoben. 

Begründung:  

Rechtsgrundlage für die getroffenen Maßnahmen ist § 28 Abs. 1 5. 1 IfSG. Danach hat 

die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen, wenn Kranke, 

Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt werden o-

der sich ergibt, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, 

soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten er-

forderlich ist. 

Bei der sich gegenwärtig weltweit verbreitenden Erkrankung COVID-19, die durch das 

Coronavirus (SARS-CoV-2) verursacht wird, handelt es sich um eine übertragbare Krank-

heit im Sinne des § 28 Abs. 1S. 1 i.V.m. § 2 Nr. 3 IfSG. Im Landkreis Aurich wurden bereits 

mehrere erkrankte, krankheitsverdächtige und krankheitsgefährdete Personen im Sinne 

des § 2 Nr. 4, 5 und 7 IfSG identifiziert. Die Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG sind 

vorliegend erfüllt. 

Es gilt weiterhin, die Ausbreitungsdynamik und die Infektionsketten, zu durchbrechen 

und dadurch die Verbreitung des Coronavirus zumindest zu verlangsamen. Deshalb ist 

es geboten, besondere Sicherheitsvorkehrungen für die o.g. Verkaufsstellen, Geschäften 

sowie Dienstleistungseinrichtungen zu verfügen. Dies gilt insbesondere vor dem Hinter-

grund, dass gegen das Coronavirus derzeit keine Impfung sowie keine gezielten, spezifi-

schen Behandlungsmethoden zur Verfügung stehen. Die angeordneten Maßnahmen 

sind daher zwingend notwendig und auch verhältnismäßig, um eine effektive Gefahren-

abwehr zu ermöglichen und um im Interesse der Bevölkerung sowie des Gesundheits-

schutzes die dauerhafte Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems im Landkreis Aurich 

sicherzustellen. 

Diese Allgemeinverfügung wird bis einschließlich zum 30. Juni 

2020 befristet. LANDKREIS AURICH 

20.05.2020 



Die Allgemeinverfügung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. 
Rechtsbehelfe gegen die Allgemeinverfügung haben daher keine aufschiebende Wir-
kung. Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemeinverfügung stellen eine Ordnungswid-
rigkeit nach 5 73 Abs. la Nr. 6 IfSG dar. 

Bekanntmachungshinweis:  

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben 
(541 Abs. 4 S. 4 VwVfG). 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
beim Verwaltungsgericht Oldenburg, Schlossplatz 10, 26122 Oldenburg, erhoben wer-
den. ii 
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